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Beilage zu Nr . 3V der Karlsruher Zeitung .
Dieuftag , 3 . Februar 1884 .

Badischer Landtag .
* Karlsruhe , 31 . Jan . Neunte öffentliche Sitzung der

Ersten Kammer unter dem Borsitze des Präsidenten
Frhrn . v . Rüdt .

Am Regierungstisch : Staatsminister Turban und
Ministerialdirektor Eisenlohr .

Der Präsident theilt mit , daß sich Frhr . v . Bod -
man wegen dringender Geschäfte für die heutige Sitzung
und Frhr . v . Hornstein wegen Erkrankung auch für die
nächsten Sitzungen entschuldigt hat .

Eine Einladung des Vorstandes der Museumsgesellschaft
dahier für den am 2 . k. Mts . stattfindenden Ball und eine
solche des Vorstandes des Philharmonischen Vereins zum
Besuche der in diesem Winter stattfindenden Vereinskon¬
zerte werden von dem Hause mit Dank angenommen .

Das Sekretariat bringt folgende Einläufe zur Kenntniß :
1) Schreiben des Präsidiums der Zweiten Kammer ,

den angenommenen Gesetzentwurf über die Kosten der
Landarmen - Pflege betreffend ;

2 ) Schreiben des Präsidenten des Großh . Ministeriums
des Innern mit 27 Exemplaren eines Schriftchens über
die Trinkwasser - Versorgung im Großherzogthum Baden ;

3 ) Schreiben des Präsidenten des Großh . Finanzmini¬
steriums , die Vertheilung der Remunerationen in der Eisen¬
bahnbetriebs - und Bodensee - Dampsschifffahrts -Verwaltung
betreffend ;

4 ) Schreiben des akademischen Direktoriums der Uni¬
versität Heidelberg mit 10 Exemplaren der am 22 . No¬
vember 1883 gehaltenen Festrede ;

5 ) Schreiben des akademischen Direktoriums der Univer¬
sität Freiburg mit 40 Exemplaren eines Promemoria in
Betreff des Baues einer Jrrenklinik ;

6 ) Bitte der Stadtgemeinde Markdorf um Erstellung
der Bodensee - Gürtelbahn durch das Salemerthal ;

7) Bitte der Gemeindevertreter von Unter - und Ober¬
glotterthal , Ohrensbach , Föhrenthal und Heuweiler um
Belassung der Glotterthal - Straße im Landstraßen -Verband .

Diese Einläufe werden den einschlägigen Kommissionen
überwiesen .

Die Tagesordnung führt zur Berathung des von Ge¬
heimerath Schulze erstatteten Kommissionsberichts über den
Gesetzentwurf , die Verwaltungs - Rechtspflege betr .

Der Präsident eröffnet die Generaldiskussion .
Berichterstatter Geheimerath Schulze : Obgleich die zur

Berathung stehende Vorlage eine der wichtigsten der gegen¬
wärtigen Sitzungsperiode sei , so habe dieselbe bis jetzt
noch am wenigsten die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich
gelenkt . Man habe von unserer Zeit gesagt , daß nur
zweierlei Gegenstände die weitesten Kreise des Volkes in
Bewegung setzten , die wirthschaftlichen und die kirch¬
lichen Fragen , oder wie man sich kürzer ausdrückte , die
Fragen des Magens und des Herzens . So hoch er ,
Redner , die Wichtigkeit dieser Seiten des menschlichen
Daseins schätze , so komme doch noch ein Drittes in Be¬
tracht , was kein männlich stolzes , ehrliebendes Volk je
vergessen dürfe : die gesetzliche Freiheit , der Rechts¬
schutz gegen Willkür . Gerade von diesem Gesichts¬
punkte aus sei aber das vorliegende Gesetz von hervor¬
ragender Wichtigkeit und verdiene die allgemeine Aufmerk¬
samkeit des badischen Volkes .

Wenn die Verwaltungsgerichtsbarkeit in einem Maße ,
wie vielleicht keine andere unserer Institutionen , selbst für
die Gebildeten eine terra incognita sei , ja sogar bei den
Juristen häufig nicht das richtige Verständniß finde , so
komme dies theils von der Neuheit , theilS von der eigen -
thümlichen Stellung dieser Institution zwischen Verwal¬
tung und Rechtspflege . Die letzteren betrachtete man
früher , befangen in der von Montesqieu überlieferten An¬
schauung von der Theilung der Gewalten , als diametral
verschiedene Funktionen der Staatsthätigkeit und sowohl
die juristische Wissenschaft wie das liberale Dogma ver¬
hielten sich so ablehnend gegen die Einführung der Ver¬
waltungsgerichtsbarkeit , daß in die Grundrechte der deut¬
schen Nation von 1848 der Satz ausgenommen wurde :
^,Jede Verwaltungs - Rechtspflege hört auf ." Zehn Jahre
darnach aber sei die Einführung derselben als Postulat
des modernen Rechtsstaates obenan gestanden . Dieser
Wechsel der öffentlichen Meinung erkläre sich daraus , daß man
früher die Verwaltungs -Rechtspflege nur in ihrer französi¬
schen Karrikatur kannte und dabei nicht sowohl an eine
Erweiterung des Rechtsweges als an eine Beugung der
^bürgerlichen Rechtspflege unter die Zweckmäßigkeitsgründe
der Verwaltung dachte .

Die Institution sei aber ferner eine neue , denn weder
das Alterthum , noch das Mittelalter , noch die letztver -
possenen Jahrhunderte hätten eine Verwaltungs - Gerichts¬
barkeit im eigentlichen Sinne gekannt . Den Römern , den
- roßen Virtuosen des Privatrechts , sei die Idee einer
eigentlichen jurisäictio inter populum et privates ferne
gelegen ; bei derartigen Streitigkeiten gab es weder praetor
« och juckiccs , sondern die Entscheidung lag lediglich bei
dem verwaltenden Beamten . Im germanischen Mittelalter
fei zwar der Gedanke des Rechtsstaates bis zur höchsten
Konsequenz ausgebildet gewesen , indem grundsätzlich die
Fürsten bei den Reichsgerichten und der Kaiser selbst
bei dem Pfalzgrafen zu Rhein Recht nehmen mußten ;
allein von einer Verwaltungsgerichtsbarkeit habe deßhalb
nicht die Rede sein können , weil es eine Verwaltung
im modernen Sinne nicht gab , weil der Staat sich um

alle die -Angelegenheiten nicht kümmerte , welche auf dem
Gebiete der geistigen und wirthschaftlichen Kultur heutzu¬
tage seine Hauptaufgabe bilden . Der Staat des XVlll .
Jahrhunderts habe eine außerordentlich umfassende , viel¬
geschäftige VerwaltungSthätigkeit entfaltet , aber , da der
Allmacht der Polizei gegenüber keine individuelle Rechts -
sphäre heilig war , ein Verwaltung « recht nicht hervorge -
bracht . Das letztere sei durchaus ein Produkt der Neuzeit ,
ein wesentliches Attribut des konstitutionellen Staates .
In die Verfassungsurkunden wie in die Spezialgesetz¬
gebung aller deutschen Länder seien Grundsätze ausge¬
nommen worden , welche die Verwaltungsbehörden be¬
schränkten und für die Bürger eine unverletzliche Rechts¬
sphäre absonderten . Wie aber , wenn eine willkürliche Re¬
gierung diese Grundsätze mißachtete ? In derRotteck -Welcker -
schen Zeit legte man für solche Fälle den höchsten Werth
auf die Ministerverantwortlichkeit ; in dem Recht der Mi¬
nisteranklage glaubte man die Panacee für alle Staats¬
krankheiten gefunden zu haben . Man übersah , daß dieses
Mittel , obwohl unentbehrlich als Schlußstein des Rechts¬
staates , doch nur für große dramatische Staatsaktionen ,
nicht aber für den täglichen Hausgebrauch des Bürgers
geeignet ist . So blieb dem letzteren , wenn ihm von den
Polizeibehörden Pflichten auferlegt wurden , die ihm ge¬
setzlich nicht oblagen , bis in die neuere Zeit nur übrig ,
sich im Beschwerdewege an die höheren Verwaltungsbe¬
hörden zu wenden . Aber trotzdem daß diese , besonders
in ihrer kollegialen Gestalt nicht zu unterschätzende Ga¬
rantien für besseren Rechtsschutz boten , so war doch immer
die Verwaltung gewissermaßen Richterin in eigener Sache ,
und selbst wenn der Verletzte Abhilfe erhielt , so fehlte ihm
dabei die Befriedigung seines Rcchtsbewußtseins . Dazu
kam weiter , daß gerade der Konstitutionalismus das Wesen
des Kollegialsystems in der Verwaltung immer mehr
beseitigte , indem die alten Regierungen als Mittelinstanz
verschwanden und an letzter Stelle der Minister persön¬
lich zu entscheiden hatte . Mit den schnell wechselnden
Ministerien wechselte an oberster Stelle die -Auslegung der
Verwaltungsgesetze in ausfallendster Weise . Selbst wo es
vielleicht nicht der Fall war , sah der Bürger in den Mi -
nisterialentscheidungen Willkür und Parteilichkeit . Nament¬
lich unter der Herrschaft der Reaktion in Preußen stellte
sich dieser Zustand als ganz unerträglich heraus . Dort
war es auch , wo der Gedanke der Verwaltungsgerichts¬
barkeit eigentlich geboren wurde . Unter Ablehnung des
da und dort vertretenen Gedankens , die Rechtskontrole
der Verwaltung den Civilgerichtcn zu übertragen , fand
man die einzig richtige Lösung in der Errichtung von
Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts , welche , durch ihre
Zusammensetzung mit den Bedürfnissen der Verwaltung
vertraut , auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts mit der¬
selben Selbständigkeit entscheiden sollten , wie die bürger¬
lichen Gerichte auf dem Gebiete des Privatrechts . Man
sah nicht mehr nach Frankreich mit seiner abhängigen
justice aämmistrativc , sondern hielt sich an das durch
Gneist ' s bahnbrechende Schriften näher gerückte englische
Vorbild , nicht um es zu kopiren , sondern um es den
deutschen Verhältnissen anzupassen .

Ihre erste Verwirklichung habe jedoch die Verwaltungs¬
gerichtsbarkeit nicht in Preußen , wo die der Reaktion nach -
gesolgte Konfliktsperiode Neuschöpfungen kaum ermöglichte ,
sondern auf badischem Boden gefunden durch das be¬
rühmte Gesetz vom 5 . Oktober 1863 . Dieses Gesetz habe
zwei Gedanken des modernen Rechtsstaates zugleich ver¬
wirklicht und in organische Verbindung gesetzt : die Selbst¬
verwaltung und die Verwaltungsgerichtsbarkeit . Es sei
dies ein kühner Wurf und ein großer Fortschritt gegenüber
dem bisherigen Zustande gewesen . Mit der Zeit hätten
sich jedoch Unvollkommenheiten herausgestellt , wie sie stets
einer ersten Schöpfung anzuhaften pflegten . Der eine
Fehler , die mangelnde Unabhängigkeit des Vewaltungs -
gerichtshofes , sei durch das Gesetz vom 24 . Februar 1880
vollkommen beseitigt , der andere Fehler , die allzugroße Be¬
schränkung der Kompetenz , solle durch das vorliegende
Gesetz verbessert werden . Die letztere erstreckte sich bis jetzt
wesentlich auf sog . Parteistreitigkeiten , in denen es sich um
einander gegenüberstehende Ansprüche von Privaten bezw .
Korporationen handle , während Polizeiverfügungen und
überhaupt Streitigkeiten zwischen dem Einzelnen und dem
Staate als solchem prinzipiell nicht dem Verwaltungs¬
streitverfahren überwiesen waren . Damit sei aber in
Baden der an sich so wirkungsvollen Institution der
Verwaltungsgerichte ihr Hauptgebiet entzogen gewesen ,
man habe einen zukunftsreichen Keim in zu magern
Boden gepflanzt . In diesem Sinne habe er , Redner ,
schon vor zwei Jahren sich ausgesprochen und in Ueber -
einstimmung hiemit habe das Hohe Haus in einer Reso¬
lution vom 20 . Februar 1882 seinen Wunsch nach Er¬
weiterung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte der
Großh . Regierung nahegelegt .

Redner geht nunmehr auf die verschiedenen Systeme
ein , welche die Großh . Regierung bei Erfüllung dieses
Wunsches befolgen konnte . In Deutschland bestehe neben
dem preußisch - badischen Systeme , bei welchem in der
unteren Instanz ein Selbstverwaltungskörper (bürgerliche
Mitglieder im Ehrenamt unter Vorsitz eines Berufsbe¬
amten ) , in zweiter bezw . dritter dagegen ein nur aus Be -
russbeamten zusammengesetzter , mit völlig unabhängiger
Stellung ausgestatteter Gerichtshof entscheide , das bay -
risch - württembergische System mit den Regierungen

als unterer und einem aus Berufsbeamten bestehenden
Verwaltungsgerichtshos als oberer Instanz . Für beide
Systeme gelte die Eimmerationsmethode , welche jedochin Württemberg durch eine clausula generalis ergänzt
werde . Ganz eigenthümlich sei das System Oesterreichs ,
welches keine unteren Instanzen der Verwaltungsgerichts -
barkeit , sondern nur einen Verwaltungsgerichtshof habe ,
dessen Kompetenz nach einer generellen Formel bestimmt
sei , der aber lediglich als eine Kassations instanz sich
darstelle , indem es ihm nur zustehe , rechtswidrige Verfü -
gungen der Verwaltungsbehörden auszuheben , ohne je in
der Sache meritorisch zu erkennen . Wenn man uns , wie
es namentlich in dem Gutachten des Großh . Berwaltungs -
gerichtshofs geschehen sei , das österreichische System als
das folgerichtigste empfehle , unterlasse man stets zu er¬
wähnen , daß in Oesterreich der Verwaltungsgerichts¬
hof eine so beschränkte Wirksamkeit besitze. Die Kommis¬
sion halte es für durchaus richtig , daß die Großh . Regie¬
rung sich an das Bestehende angeschlossen und auf den
bewährten Grundlagen weiter zu bauen versucht habe .
Insbesondere sei der größte Werth darauf zu legen ,
daß die auf dem bürgerlichen Ehrenamte beruhenden
Bezirksräthe als erste Instanz beibehalten werden ; in der
Beseitigung der letzteren wäre die Vernichtung einer der
populärsten Institutionen des badischen Staatsrechts zu
erblicken . Die Kommission habe sich deshalb auch für die
Enumerationsmethode erklärt , wie sie in allen deutschen
Staaten , mit Ausnahme von Oesterreich , besiehe , um die
Kompetenz zwischen den verschiedenen Instanzen sachgemäß
zu vertheilen . Sie wäre jedoch gerne noch einen Schritt
weiter gegangen , indem sie der Ansicht gewesen , daß die
Enumeration wie in Württemberg durch eine Generalklausel
zu ergänzen sei . Die letztere habe sich in unserem Nach¬
barstaate vollständig bewährt und nach erhaltener zuver¬
lässiger Mittheilung bis jetzt trotz ihres achtjährigen Be¬
stehens der Regierung noch niemals Verlegenheiten bereitet
oder die Verwaltung in ihrer freien Bewegung beschränkt .
Die Mehrheit derKommission würde es gerne gesehen haben ,
wenngeradeBaden , das den ersten Schrittgethan , auch den letz¬
ten folgerichtigen nicht gescheut hätte . Allein nach eingehenden
Berathungen mit den Vertretern der Großh . Regierung
habe die Kommission ihren Wunsch zwar nicht aufgegebeu ,aber vertagt . Sie würde es , zumal das Gewicht der von
der Großh . Regierung geltend gemachten praktischen Be¬
denken nicht verkannt werden konnte , für einen argen
Doktrinarismus gehalten haben , wenn sie um eines theo¬
retischen Prinzips willen — denn es sei der Kommission
nicht gelungen , außer den im Entwürfe bezeichnten Fällen
noch weitere ausfindig zu machen , welche an sich vor die
Verwaltungsgerichte gehörten — das Zustandekommen
eines Gesetzes gefährdet hätte , welches in der organischen
Entwicklung des badischen Staatsrechts einen bedeutenden
Fortschritt bezeichne . Als solcher sei namentlich die in
8 4 Ziff . 1 und 2 , dem punctum saliens des ganzen Ent¬
wurfs , enthaltene Kompetenzerweiterung anzusehen . Durch
diese werde die Verwaltungsgerichtsbarkeit in ihr eigent¬
liches Gebiet eingesetzt , indem Klagen gegen die polizei¬
lichen Verfügungen der Bezirksämter und die Beschlüsse
der Aufsichtsbehörden der Kommunalverbände vor dem
Verwaltungsgerichtshof zugelassen würden ; damit werde
den Individuen wie den Selbstverwaltungskörpern ein
Rechtsschutz eingeräumt , welcher ihnen bis jetzt fehlte . In
der That liege auch hierin schon eine clausula generalis ,
welche fast alle Fälle umfasse , in welchen der Bürger
oder die Gemeinde willkürlichen Rechtsverletzungen der
Behörde ausgesetzt sein können . Schon um dieses einzigen
Z 4 willen sei der Gesetzentwurf mit Freuden zu be¬
grüßen . Wenn derselbe zur Annahme gelange , werde er
wesentlich dazu beitragen , jenes erstrebenswerthe Gleich¬
gewicht herzustellen , welches den Einzelnen im Gehorsam
dem Staatswillen unterwerfe und anderseits die Achtung
der Staatsgewalt vor dem Nechtskreise des Einzelnen er¬
zwinge . Redner schließt mit dem Wunsche , daß die so
schwer zu erreichende , aber keineswegs unmögliche Aus¬
gleichung zwischen staatlicher Ordnung und individueller
Freiheit auch fernerhin der Leitstern des badischen Staats¬
rechts sein möge .

Staatsminister Turban : Er habe mit großer Be¬
friedigung und voller Bewunderung den Worten des ge¬
ehrten Herrn Vorredners gelauscht , wie derselbe in großen
Zügen die Grundgedanken entwickelte , auf welchen unsere
Gesetzgebung in dieser Materie bisher beruhte und auf
welchen sie nunmehr weitergeführt werden solle . Derselbe
habe auch in seinem Berichte in dankenswerther Weise die
Gesichtspunkte aufgesührt , welche die Großh . Regierung
bestimmten , sich dem über die Zugeständnisse der Vorlage
hinausgehenden Postulate der Wissenschaft nicht zu unter¬
werfen . Der Standpunkt der letzteren sei naturgemäß ver¬
schieden von demjenigen , welchen die Praxis einnehmen
müsse . Alle Fortschritte — das zeige namentlich auch das
Beispiel Englands — könnten im praktischen Leben des
Staates nur sehr langsam und allmählich zur Durchfüh¬
rung gelangen . Es bedürfe der sorgfältigsten Prüfungund Erprobung jedes weiteren Schrittes , bevor man die
letzten Konsequenzen eines Prinzips ziehe . UebrigenS seivon dem Herrn Vorredner anerkannt worden , welch ' be¬
deutender Fortschritt in dem vorliegenden Gesetzentwurf
gegenüber dem bisherigen Rechtszustande enthalten sei . Die
Großh . Regierung würde glauben , ein Hinausgehen über
das in der Vorlage Zugestandene mit ihrer schwerwiegen -



den Verantwortlichkeit gegenüber dem Staatsganzen nicht
vereinbaren zu können . Diese letztere mache es ihr zur
Pflicht , von dem ihr anvertrauten Kapital der Staatsmacht
nichts wegzugeben , sofern nicht ein dringendes Bcdürfniß
es erfordere und es nicht ohne jede Besorgniß geschehen
könne . Ein solches Bedürfniß liege aber nicht vor , denn zuge¬
standenermaßen sei kein einziger für die Verwaltungsgerichts¬
barkeit geeigneter Fall aufzufinden gewesen, welcher nicht schon
in den Entwurf ausgenommen wäre . Auf der andern
Seite aber läge die Gefahr sehr nahe , daß auf Grund
einer solchen clausula Zousralis , wie sie empfohlen worden
sei, die Regierungsgewalt auch in solchen Dingen , in welchen
ihr freie Bewegung und freies Ermessen gewährt werden
müsse, unter verwaltungsgerichtliche Kontrole gestellt wer¬
den könnte . Die natürliche Folge würde eine der leben¬
digen Initiative entbehrende , starre Regierungsweise sein,
unter welcher die Leistungen der Verwaltung auf das
Nothwendigste beschränkt und eine Reihe wohlthätiger
Maßnahmen zurückgestellt werden würden .

Redner spricht die Hoffnung aus , daß nach der vor¬
ausgegangenen höchst anerkennenswerthen Selbstverleug¬
nung der Kommission — eine Tugend , die übrigens zum
Theil auch von der Großh . Regierung geübt worden sei
— das Hohe Haus dem Gesetzentwürfe seine Zustimmung
ertheilen und damit einen Fortschritt in der Entwickelung
unsere - Rechtsstaates ermöglichen werde , von welchem er
nicht sagen wolle , daß es der letzte sei, der aber für den
Augenblick eine reichliche Befriedigung zu gewähren vermöge .

Frhr . E . A . v . Göler : Das Hohe Haus sei mit
diesem Gesetzentwurf vor das Dilemma gestellt, denselben
im Ganzen entweder anzunehmen oder abzulehnen , und er
gestehe offen, daß ihm die Entscheidung nicht leicht werde .
In diesem Hohen Hause habe man stets mit gerechtem Stolz
auf unsere Verwaltungsrechtspflege gesehen, auf jenen
Schritt , den Baden in kühnem Entschluß und in großher¬
ziger Weise 1863 gethan und durch welchen es sich in
der Rechtsgeschichte einen bleibenden Ruhm erworben habe .
Die Erste Kammer habe auch mit einem gewissen Ehrgeiz
darüber gewacht , daß unsere Verwaltungsrechtspflege auf
der Höhe der Wissenschaft erhalten bleibe, und in diesem
Sinne vor zwei Jahren ihre Wünsche ausgesprochen . Nun
könne er aber nicht umhin , zu erklären , daß er mit einer
gewissen Enttäuschung den vorliegenden Entwurf in die
Hand genommen habe . Derselbe sei nicht das , was man
im gewöhnlichen Leben ein schönes Gesetz nenne , die
Enumeration von so und so viel Punkten gebe kein hüb¬
sche- Bild . Wir würden mit diesem Gesetz sicherlich nicht
einen großen Schritt vorwärts in den Bahnen thun , die
die Wissenschaft uns zeige. Deshalb habe auch der Herr
Berichterstatter sich gedrungen gesehen, die Hoffnung zu
äußern , daß dies Gesetz nur ein vorläufiges sein und in
kurzer Zeit ein Weiterschreiten stattfinden werde . Aber
nicht allein die Männer der Wissenschaft , sondern auch
die der Praxis seien von diesem Gesetze nicht befriedigt ;
auch die Mitglieder des Großh . Verwaltungsgerichtshofs
hätten auf Grund einer zwanzigjährigen Erfahrung die
Aufstellung einer Generalklausel gefordert und sich gegen
die im Entwürfe eingehaltene Methode ausgesprochen . Er
bedauere , daß der Verwaltungsgerichtshof nicht mehr wie
früher in diesem Hause vertreten und dadurch die Mög¬
lichkeit benommen sei , Weiteres zur Begründung der Auf¬
fassung derselben zu hören .

Die Kommission habe schließlich von der Aufnahme einer
Generalklausel absehen zu sollen geglaubt . Aber weshalb
habe sie dies gethan ? Als Grund sei auf Seite 10 des
Kommissionsberichtes unter anderem die Erklärung der
Großh . Regierung aufgeführt , daß sie eine solche Klausel
geradezu für gefährlich halte in einer Zeit , in welcher die
Staatsgewalt so gefährliche Bestrebungen zu bekämpfen
habe . Er habe mit einigem Erstaunen diese Zeilen ge¬
lesen und sich gefragt , was denn dies für gefährliche Be¬
strebungen seien, die uns verbieten sollten , nach den For¬
derungen der Wissenschaft , nach den Wünschen des Ver¬
waltungsgerichtshofes ein derartiges Gesetz abzufassen .
Er glaube , daß man in dieser Beziehung etwas zu schwarz
gesehen habe . Im Jahre 1863 sei der Sprung , den
Baden mit der Erlassung des Verwaltungsgesetzes gethan ,
ein viel kühnerer gewesen , als es heute die Aufnahme
einer Generalklausel in den Entwurf sein würde . Eine

zwanzigjährige Erfahrung habe bewiesen , daß die Richter
in unserem Verwaltungsgerichtshofe die Grenze zwischen
Verwaltung und Rechtspflege zu beachten wußten und nie

sich versucht fühlten , in ' s Gebiet der Verwaltung einzu¬
greifen . Wer verbürge denn aber , daß mit diesen unge¬
fähr 65 Fällen alle jene Gegenstände erschöpft seien, von
denen wir wünschten , daß bei ihrer Behandlung der Ein¬
zelne vor der denkbaren Vergewaltigung öffentlicher Be¬
hörden geschützt sei, oder umgekehrt , wer garantire dafür ,
daß nicht gerade unter diesen Fällen sich solche befinden ,
welche zweckmäßiger lediglich dem Befinden der Verwal¬
tungsbehörden überlassen würden ? Gerade nach letz¬
terer Richtung hin habe das Gutachten des Berwal -

tungsgerichtshofs manche Bedenken hervorgehoben . Deß -
halb bedaure er , daß jdie Kommission nicht an ihrer
ursprünglichen Forderung nach Aufnahme einer Gene¬
ralklausel festgehalten habe . Wenn aber so hochberühmte
wissenschaftliche Größen , wie der Herr Berichterstatter ,
über diese Bedenken hinweg kämen , so könne er sich
seinerseits ebenfalls beruhigen . Ihm wäre es aber zweck¬
mäßiger erschienen, man hätte die Unvollkommenheiten , an
denen unser bisheriges Gesetz leide, noch einige Jahre er¬
tragen , um dann etwas Rechtes zu Stande zu bringen ,
denn daß das Haus in wenigen Jahren schon in die Lage
kommen werde , etwaige Mängel des vorliegenden Gesetzes
zu verbessern , möchte er bezweifeln .

Geh . Hofrath v . Holst wendet sich mit Entschiedenheit
gegen die Schlußbemerkung des Vorredners , mit welcher
derselbe wohl ausdrücken wolle , daß er dieses Gesetz nicht
als etwas Rechtes betrachte . Er , Redner , sei im Ge-

gentheil der Ueverzeugnng , daß dasselbe in späterer Zeit
als der bedeutendste Markstein der gegenwärtigen Tagung
werde angesehen werden . In der Kommission sei er viel¬
leicht Derjenige gewesen , welcher den Verzicht auf die
subsidiäre Generalklausel am meisten bedauert habe , aber
auch ohne diese enthalte der Entwurf einen eminenten
Fortschritt und die Kommission würde eine schwere Ver¬
antwortung auf sich geladen haben , wenn sie nach der An¬
sicht des Herrn Vorredners verfahren wäre . Nach wieder -
Holter reiflicher Prüfung sei ihm , Redner , das Opfer jenes
Verzichts auch gar nicht so schwer geworden , als er eS
von vornherein dachte, denn er habe sich schließlich sagen
müssen , daß die Aufnahme einer solchen Generalklausel
allerdings ihr Bedenkliches habe . Zwar könne er die von
den Vertretern der Großh . Regierung für ihre Beanstan¬
dung vorgetragenen Gründe als zutreffend nicht gelten
lassen, insbesondere wäre ein Uebergreifen der Verwal¬
tungsgerichtsbarkeit in da « Gebiet der Selbstbestimmung
der Verwaltungsbehörden seines Erachtens nicht zu be¬
sorgen ; sein Bedenken gehe vielmehr gerade nach der ent¬
gegengesetzten Richtung : daß auf Grund einer solchen all¬
gemeinen , der Auslegung freien Spielraum gewährenden
Kompetenzbestimmung der BerwaltungSgerichtshof Streit¬
sachen von seinem Forum zurückweisen würde , welche
eigentlich vor dasselbe gehören . Die bisherige Erfahrung
berechtige zu dieser Annahme ; die peinliche Zurückhaltung
unseres Verwaltungshofes in der Zulassung des verwal¬
tungsgerichtlichen Austrags — ein rühmliches Zeugniß
seiner Ehrenhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit — sei aller¬
seits anerkannt . Und dieses Bestreben zeige sich ja auch
dem gegenwärtigen Gesetze gegenüber ; der Verwaltungs¬
gerichtshof weise in seinem Gutachten eine ganze Reihe
von Gegenständen zurück, für welche in dem Entwürfe die
Verwaltungsgerichte als zuständig erklärt seien . Diese
Tendenz würde durch die Einführung einer Generalklausel
nur genährt und gesteigert werden . Auf der andern Seite
würde sich bei unserm Anwaltstande , der noch zu wenig
Gelegenheit gehabt habe , sich auf dem Gebiete des öffent¬
lichen Rechts heimisch zu machen , die Geneigtheit zeigen,
an der Hand einer solchen allgemeinen Kompetenzbestim -
mung die Berwaltungsgerichte in möglichst weitem Um¬
fange in Anspruch zu nehmen . Beiderlei Momente würden
zur Abweisung einer großen Zahl der an die Verwaltungs¬
gerichte gebrachten Sachen wegen Unzuständigkeit führen .
Dadurch würde aber das Gefühl der Rechtssicherheit in der
Bevölkeruag beeinträchtigt und in manchen Fällen der
Rechtsschutz in unzulässiger Weise verkümmert werden . Aus
solchen Erwägungen sei die Kommission zu dem Entschlüsse
gekommen, die Dinge wenigstens vorerst noch im Flusse zu
belassen und von einem abschließenden Werke abzusehen .
Man vergebe sich nicht- , wenn man in solchen fundamen¬
talen Fragen nur sehr zögernd vorgehe . Wenn dann im
Laufe der Jahre in dem Gesetze Lücken sich zeigten , so
werde eine Ergänzung derselben nicht ausbleiben . Jeden¬
falls aber sei es nicht gerechtfertigt , zu sagen , die Volks¬
vertretung werde nichts Rechtes schaffen , wenn sie dieses
Gesetz im Wesentlichen nach der Regierungsvorlage an¬
nehme . Dieser Aeußerung stelle er seinerseits die Behaup¬
tung gegenüber , daß mit dem vorliegenden Gesetze ein
kardinaler Fortschritt in der Entwickelung des badischen
Rechtsstaates gemacht werde , und wenn das Ministerium
Turban nichts Andere - auszuweisen hätte , als die Vor -
läge dieses einen Gesetzentwurfs , so würde es sich schon
dadurch einen bleibenden Namen und ein gesegnetes An¬
denken in der Geschichte Badens geschaffen haben .

Geh . Rath Knies : Von Seiten der Kommissionsmehr¬
heit sei zwar schon mehreres vorgetragen worden , was in
den Kommissionsverhandlungen von ihm gegen die Hin¬
zufügung einer Olausula generalis nach einer Enumeration
so vieler Einzelfälle der verwaltungsgerichtlichen Kompetenz
eingewendet worden sei . Man möge ihm jedoch noch eine
kurze Ausführung wenigstens über einige Gründe ver -
statten , die für die Minorität entscheidend gewesen seien .

Bei einer genaueren Betrachtung der vorliegenden
Streitfrage ergebe sich eine gegensätzliche Hochschätzung
einerseits von Thätigkeiten der Verwaltung und der
Gerichte , anderseits von Interessen der einzelnen Staats¬
angehörigen und Interessen des Ganzen . Der Herr
Berichterstatter habe von einer früheren Zeit gesprochen,
in welcher man sich allgemein und auch von Seiten
anerkannter Autoritäten mit größter Entschiedenheit gegen
die polizeiliche und bevormundende Thätigkeit der Ver¬
waltung ausgesprochen hätte . Er müsse hinzufügen , daß
man in jener Zeit , in welcher man alle - Glück nur von
der vollständigen Freiheit des Einzelnen erwartete , sich
überhaupt gegen jede Rechtsordnung ausgesprochen habe ,
welche über das Minimum des Schutzes der individuellen
Freiheit und des privaten Eigenthums hinausging . Von
dieser irrigen Auffassung seien wir zurückgekommen, Viele
jedoch nur nach der einen Seite hin . Man sehe häufig
die Staats - Verwaltungsbehörden wie eine dem Frei¬
heit - - und Wohlfahrtsinteresse des Einzelnen feindliche
Macht an , während man — er müsse dies einmal gerade
heraussagen — von einer Art Aberglauben an nur gute
Wirkungen erfüllt sei , wenn ein Gerichtshof eine streitige
Frage erledige . Er seinerseits habe nachdrücklich darauf
hingewiesen , daß der vorliegende Gesetzentwurf über Ver -
waltungs - Rechtspflege nicht blos juristischen Betrachtungen ,
sondern auch politischen Erwägungen zu unterwerfen sei ,
es käme hier nicht blos auf eine juristisch korrekte Rechts¬
pflege , sondern auch auf eine Einrichtung an , die tatsäch¬
lich staatlich heilsam wirke . Ein staatlich geordnetes Volk
sei ein lebensvoller Organismus einer höheren Ordnung ,
mit einer Weiterentwickelung , welche von einer freien
Thätigkeit der Verwaltungsbehörden begleitet werde .
Wenn die sittlichen Lebenskräfte eines Volkes erlahmt und
zerrüttet seien , dann könnten — wie die Geschichte z . B .
Englands und Frankreichs zeige — ebensowohl korrum -
pirte Gerichtshöfe wie schlechte Verwaltungsbehörden in

Thätigkeit kommen. Es sei nicht gerecht , bei dem Hin¬
weis auf die Integrität des deutschen Beamtenstandes nur
an die Gerichtshöfe und nicht auch an die BerwaltungS -
kollegien zu denken. Sollten solche Streitigkeiten aus dem
öffentlichen Rechte entstehen , die jetzt Niemand von uns
vorauszusehen vermöge , so würden dieselben seitens der
Verwaltung von dem in der späteren Zeit und unter den
alsdann obwaltenden Umständen angemessen erscheinenden
Standpunkt beurtheilt werden . Hierbei könnten dann nöthi -
genfalls auch die Kammern ihre Auffassung zur Geltung
bringen , während die Regierung sich jeder Verhandlung
mit der Volksvertretung entziehen könne , sobald sie auf
ein waltungsgerichtliches Urtheil sich zu berufen in der
Lage sei.

Es sei hier wiederholt und nachdrücklich von einer Auf¬
gabe der Pflege der Wissenschaft gesprochen worden . Tr
müsse denn doch zunächst in aller Bescheidenheit bemerken,
daß eS nicht nur eine Wissenschaft des VerwaltungS -
rechtS , welche die Herren Vorredner allein im Auge
hätten , sondern auch eine Wissenschaft der BerwaltungS -
lehre gebe, welche wisse, daß die heutige Verwaltung eine
Verwaltung nach Norm der Gesetze sei , daß dagegen
diese Gesetze nicht eine Thätigkeit der Verwaltung annulliren
sollen , die aus guten Gründen für deren Ressort ver¬
langt werde . Im Uebrigen hätten wir hier in erster
Linie nicht Interessen der Wissenschaft , sondern die Be¬
dürfnisse der Bolksangehörigen zu beachten , die schwer ge¬
schädigt werden würden , wenn die Leute erst mit vielen
Kosten , Zeitverlust und Aerger aus dem Ausgang ihrer
Streitigkeit über öffentliches Recht erfahren würden , daß
nach dem allgemeinen Prinzip , der clausula generalis ,
dieselben nicht vor die Verwaltungsgerichte gehören . Auch
der Vorwurf der prinzipiellen Inkonsequenz sei ganz un¬
zutreffend gegenüber dem Minoritätsantrag . Tie Majo¬
rität halte es für prinzipiell richtiger , daß dem Verwal¬
tungsgerichtshof nach dessen Vorschlag eine Generalklausel
neben einer Enumeration von Fällen zugestanden werde ,
gegen die der Verwaltungsgerichtshof selbst sich zum Theil
als dem Inhalt seiner Generalklausel widersprechend er¬
klärt habe . Wie der Verwaltungsgerichtshof die General¬
klausel verstehe , hätte er keineswegs alle Fälle , die die
Kommission billige , angenommen , und er würde also zwei
Prinzipien , die sich nach seiner Auffassung nicht decken,
eines nach den numerirten Fällen und eines nach der clausula
generalis , zur Richtschnur nehmen müssen . Auch sei der
Verwaltungsgerichtshof , sobald er eine Reihe von aus¬
drücklich aufgeführten Ausnahmen von seiner clausula ge¬
neralis habe zugeben wollen , ebensowohl auf die Enume¬
rationsmethode neben der clausula generalis eingetreten ,
nur an einer anderen Stelle . Redner hat daher den Weg¬
fall der Generklausel nicht nur nicht bedauert , sondern
schlechthin für nothwendig gehalten . Er würde noch
manches andere zu Gunsten dieser Ansicht Vorbringen
können, aber im Hinblick auf die vorgerückte Zeit und auf
den jetzt sicheren Ausgang der Debatte glaube er , hiervon
Abstand nehmen zu dürfen .

Damit schließt die Generaldiskussion und es folgt die
Berathung der einzelnen Paragraphen bezw . Nummern
des Entwurfs .

Bei ß 1 erläutert der Berichterstatter die von der
Kommission vorgenommene redaktionelle Aenderung im
Eingänge sowie den von derselben beantragten Zusatz :
„unbeschadet der Zuständigkeit der bürgerlichen Gerichte in
Betreff der auf besonderen privatrechtlichen Titeln be¬
ruhenden Rechtsverhältnisse " .

Ministerialdirektor Eisenlohr : Der Großh . Regierung
sei die Fassung dieses Zusatzes , nachdem sie sich mit der¬
selben in der Kommission einverstanden erklärt hatte , bei
nochmaliger Prüfung bedenklich erschienen , weil darin die
weitverbreitete , jedoch von der Großh . Regierung und der
Kommission nicht getheilte Ansicht, daß jedes Rechtsverhältniß ,
dem ein Privatrechtstitel zu Grundeliege , ein privatrechtliches
sei , eine Unterstützung finden könnte. Nicht auf den Rechtstitel ,
welchem ein Rechtsverhältniß seine Entstehung verdanke ,
komme es an , sondern auf das Rechtsgebiet , welchem
dasselbe angehöre . Sofern hiernach das Rechtsverhältniß
öffentlich rechtlicher Natur sei , werde es nicht etwa dadurch
ein civilrechtliches , daß darüber ein in den Formen de-
bürgerlichen Rechts abgeschlossener Vertrag vorliege . Von
diesem Gesichtspunkte aus sei es auch ganz gleichgiltig ,
ob der zu Grunde liegende Rechtstitel ein besonderer oder
ein allgemeiner sei . Die Bedenken würden wegfallen ,
wenn nach dem preußischen Vorbilde gesagt würde „un¬
beschadet aller privatrechtlichen Verhältnisse " . Diese Norm
habe in Preußen bis jetzt keine Schwierigkeiten gemacht
und deren Annahme hätte den nicht zu unterschätzenden
Vortheil , daß die preußische Rechtsprechung über diese
prinzipielle Frage als Beispiel benützt werden könnte .

Auf Vorschlag des Landgerichtspräsidenten v . Stösser
wird hierauf 8 1 zur nochmaligen Berathung an die Kom¬
mission zurückverwiesen .

Von 8 2 werden Ziff . 1 bis 4 ohne Debatte ange¬
nommen .

Bei Ziff . 5 (Streitigkeiten über die Benützung von
Grabstätten ) theilt Faller zur Illustration der bisher be¬
standenen Zweifelhaftigkeit der Kompetenz und der hieraus
für die Betheiligten erwachsenen Nachtheile einen Spezial¬
fall mit , welcher die dringende Nothwendigkeit erweise ,
klar auszuspreche , welchen Fälle vor die bürgerlichen und
welche vor die Verwaltungsgerichte gehören . Er begnüge
sich mit der im Entwnrfe aufgestellten Formel , wenngleich
dieselbe vielleicht noch etwas bestimmter hätte sein dürfen .

Ministerialdirektor Eisenlohr : Gerade mit Rücksicht
auf den eben erwähnten Einzelfall sei die Bestimmung
unter Ziff . 5 in den Entwurf ausgenommen worden .
Dieser gehe von der Voraussetzung aus , daß bei Verein¬
barungen wegen Ueberlassung von Grabstätten die Absicht
der Gemeinden in der Regel nur auf Gestattung der Be¬
nützung gerichtet sei. Wo ausnahmsweise eine wirkliche



Eigenthumsabtretung stattfinde , würden die bürgerlichen
Gerichte zuständig sein.

Ziff . 18 ( Streitigkeiten aus 8 19 des Schäfereigesetzes )
wird an die Kommission zurückverwiesen , um zu berathen ,
ob diese Ziffer vorläufig aus dem Entwürfe ausgeschieden
werden soll .

Zu Ziff . 21 soll nach den Worten „ über die Pflicht

zur Quartierleistung " eingeschaltet werden „ und deren

Umsang
" . Der Berichterstatter bemerkt zur Recht¬

fertigung dieses Antrags , daß die Verpflichtung selten streitig
sein werde , sehr häufig dagegen deren Umfang . Auch in

letzterer Beziehung könnten Rechtsnormen in Form von
Qrtsstatuten vorhanden sein und in solchem Falle erscheine
es zweckmäßig , gegenüber etwaiger Willkür und Parteilich¬
keit der Gemeindebeamten die Anrufung der Verwaltungs¬
gerichte zuzulassen .

Ministerialdirektor Eisenlohr empfiehlt , es bei dem

bisherigen Rechte zu belassen , wonach oie Verwaltungs¬
gerichte nur über die Wichtigkeit zu entscheiden , über den

Umfang dagegen die Gemeindebehörden und im Beschwerde¬
wege die Bezirksräthe als Verwaltungsbehörden zu be¬

schließen haben . Wo Ortsstatuten über die Vertheilung
der Quartierlast beständen , enthielten dieselben meist nur

vage , praktisch kaum verwerthbare Bestimmungen . In
Preußen , wo früher Streitigkeiten über den Umfang der
Quartierpflicht den Verwaltungsgerichten zugewiesen waren ,
sei man hievon in dem Gesetze vom 30 . Juli 1883 wieder

zurückgekommen . Die Gr . Regierung halte den bisherigen
Rechtsschutz für ausreichend , gebe jedoch die Entschließung
in diesem Punkte dem Hause anheim .

Geh . Hofrath v . Holst und Frhr . E . A . v . Göler
treten der Auffassung der Gr . Regierung aus praktischen
Erwägungen , namentlich mit Rücksicht auf die durch ein
Gerichtsverfahren für die Beschwerdeführer selbst entstehenden
Weiterungen , bei und beantragen den Strich der von der
Kommission vorgeschlagenen Emschaltung . Dieser Antrag
wird außer von dem Berichterstatter auch von Graf
Kageneck bekämpft und von dem Hause durch Annahme
bes Kommissionsantrags abgelehnt .

Nachdem sodann noch die übrigen Nummern des Z 2

ohne Debatte angenommen worden waren , wurde die
weitere Berathung auf morgen vertagt .

* Karlsruhe , 1 . Febr . 10 . öffentliche Sitzung der
Ersten Kammer unter dem Vorsitze des Präsidenten
Frhrn . » . Rüdt .

Am Regierungstische : Ministerialdirektor Eisenlohr ,
später Staatsminister Turban .

Der Präsident ertheilt dem Geheimerath Schulze
das Wort , um über die von der Kommission nachträglich
gefaßten Beschlüsse dem Hause zu berichten .

Zu ß 1 schlägt die Kommission vor , statt „ bezeichneten "

zu setzen „ ihnen zugewiesenen " und aus den von
dem Regierungskommissär geltend gemachten Gründen als
zweiten Satz hinzuzufügen : „ Die Entscheidung ergeht un¬
beschadet aller privatrechtlichen Verhältnisse " . Der Para¬
graph wird diesen Antrügen gemäß angenommen .

Bei Ziff . 18 des § 2 bemerkt der Präsident , daß
derselbe an dieser Stelle wegfalle und in einer besonderen
Resolution wieder ausgenommen werde .

Ziff . 1 des 8 3 wird nach dem Anträge der Kommission
mit einer von Prälat Doll vorgeschlagenen redaktionellen
Verbesserung ( „in Verwaltungs - Polizei - und Finanzsachen " )
angenommen , ebenso Ziff . 2 , 3 und 4 .

Ziff . 5 lautet nach der Regierungsvorlage : „ über die

Verpflichtung zur Entrichtung von Schulgeldern in den

öffentlichen höheren Lehranstalten und Fachschulen , sowie
über die Verpflichtung der Gemeinden zu Beiträgen zu
dem Aufwand für solche Anstalten des Staates und über
die Verpflichtung des Staates zu Beiträgen für solche
Anstalten der Gemeinden " .

Von der Kommission ist der Strich dieser Ziffer bean¬

tragt , weil sie , wie von dem Berichterstatter auch
mündlich ausgeführt wird , derartige Streitsachen für
civilrechtlich hält .

Ministerialdirektor Eisenlohr : Hinsichtlich des Schul¬
gelds der Volksschulen habe bisher kein Zweifel bestanden ,
daß dasselbe nicht als privatrechtliches Lehrgeld , sondern

als öffentlich rechtliche Abgabe oder Gebühr zu betrachten
und ein bezüglicher Streitfall verwaltungsgerichtlich sei .
Die Konsequenz führe dazu , das Schulgeld in den übrigen
öffentlichen Schulen ebenso zu behandeln . Der Umstand ,
daß der Besuch dieser Schulen ein freiwilliger sei , könne
nicht ausschlaggebend sein . Das letztere Moment treffe
auch bei Brückengeldern , Marktgeldern u . dergl . zu , deren
öffentlich rechtliche Natur wohl nicht bestritten werden
wolle . Uebrigen - sei die Meinungsverschiedenheit bezüg¬
lich des ersten Theils der Ziff . 5 , da die fraglichen Schul¬
gelder fest normirt seien , von geringer praktischer Bedeu¬
tung und er sei daher in der Lage , die Entscheidung
darüber in dar Ermessen deS Hauses zu stellen . — Be¬
deutend wichtiger sei der zweite Theil der Ziff . 5 , auf
dessen Beibehaltung nach wiederholtem Benehmen mit dem
Präsidenten des Großh . Ministeriums der Justiz , des
Kultus und Unterrichts der größte Werth gelegt werden
müsse . Wären die hier in Frage stehenden Verbindlich¬
keiten durch Gesetz geregelt , so würde gewiß niemand an
deren öffentlich rechtlicher Natur zweifeln ; der Umstand
aber , daß über dieselben Vereinbarungen vorlägen ,
könne , wie er gestern bereits hervorgehoben habe , nicht
ausschlaggebend sein . Der Staat stehe hier der Gemeinde
keineswegs als Fiskus , sondern in Erfüllung seiner kulturellen
Aufgabe gegenüber und ebenso handle es sich bei der Ge¬
meinde nicht um eine ökonomische Angelegenheit , sondern um
ihre Aufgabe , für den Unterricht der Gemeindegenoffen zu
sorgen . Redner beruft sich zur Unterstützung der vorge¬
tragenen Ansicht auf die Autorität des StaatsrechtslehrerS
Sarwey und den Vorgang Preußens und fügt dem hinzu , eS
sei ebenso in Baden schon bisher die allgemeine Auffassung ,
und zwar auch bei den Gemeinden , die gewesen , daß in
solchen Streitsachen die Zuständigkeit der Civilgerichte
ausgeschlossen sei . Dieselbe hätte auch in der That ihre
Bedenken . Sobald eine Differenz entstünde , würde die
Gemeinde bis zum endgiltigen Austrag der Sache ihre
für den Bestand der Schule unentbehrliche Beitragsleistung
sistiren können , während sie im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren zweifellos zur einstweiligen Zahlung angehalten
werden können . Ferner sei die Besorgniß nicht unbegrün¬
det , daß mit der Frage der Beitragspflicht auch noch
andere Bestimmungen der betreffenden Vereinbarungen ( z . B .
über die Zusammensetzung des Aufsichtsraths u . dergl .)
vor den bürgerlichen Richter gezogen werden könnten .
Werde die Zuständigkeit der Berwaltungsgerichte hier be¬
seitigt , so sei es auch leicht möglich , daß die bürgerlichen
Gerichte die an sie gelangenden Streitfälle ebenfalls zurück¬
weisen oder Kompetenzkonflikte entstehen würden . Alle
diese Momente , wozu noch der Vortheil der größeren Ein¬
fachheit des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens komme ,
bestimmten die Großh . Regierung , auf den zweiten Theil
der Ziffer 5 entschiedenen Werth zu legen .

Nachdem sowohl der Be richterstatter als Geh . Rath
v . Holst gegen die Beibehaltung dieser letzteren Bestim¬
mung aus den von dem Herrn Regierungsvertreter vor¬
getragenen Gründen nichts erinnern zu wollen erklärt hat¬
ten , wurde auf Vorschlag des Landgerichts - Präsidenten
v . Stösser über beide Theile der Ziffer 5 getrennt ab¬
gestimmt und hiebei der Strich des ersten Theiles ange¬
nommen , der des zweiten abgelehnt .

Prälat Doll beantragt , Ziffer 5 nunmehr so zu fassen :
„über die Verpflichtung der Gemeinden zu Beiträgen zu
dem Aufwand für Mittelschulen und Fachschulen des Staates
sowie über die Verpflichtung des Staates zu Beiträgen
für solche Anstalten der Gemeinden "

. Dieser Antrag , mit
welchem sich auch der Regierungskommissär einverstanden
erklärt , wird von dem Hause angenommen .

Die übrigen Nummern des 8 3 werden unverändert
genehmigt , nachdem zu Ziffer 12 der Berichterstatter
namens der Kommission den Antrag auf Strich aus dem
Grunde zurückgezogen hatte , weil auch nach Erlassung
eines neueu Gesetzes über die Landarmen - Pflege Streitig¬
keiten aus 8 33 des Gesetzes vom 5 . Mai 1870 noch
während einiger Jahre Vorkommen könnten .

In 8 4 Ziff . 4 beantragt die Kommission nachträglich , die
Worte „ Orts - oderBetriebs - (-Krankenkassen ) zu streichen .

Absatz 3 dieses Paragraphen soll nunmehr lauten : „ In¬
soweit die Behörden innerhalb der Grenzen ihrer Zu¬

ständigkeit im Sinne des Gesetzes nach Ermessen zu ver¬
fügen berechtigt sind , findet die Klage nicht statt . "

Mit diesen Aenderungen und unter Ablehnung des Kom¬
missionsantrags auf Strich der Ziff . 2 des Abs . 4 ( „ die
Klage ist ausgeschlossen : gegen forstpolizeiliche Ver¬
fügungen und Auflagen " ) wird 8 4 des Entwurf -
angenommen .

Bei den folgenden Abschnitten , welche das Verfahren
vor den Verwaltungsgerichten betreffen , gibt namens der
Kommission Landgerichts -Präsident v . Stösser die nöthi -
gen Erläuterungen zu den von der Kommissirn gestellten
Abänderungsanträgen .

In dem vorgeschlagenen Zusatz zu 8 14 hat die Kom¬
mission nachträglich eine kleine Modifikation vorgenommen
( „ sofern nicht auch für solche Zustellungen ein Gewalt¬
haber ausdrücklich aufgestellt ist ") .

In 8 15 sollen die zusätzlichen Worte „ die Verlegung
der Termine " nach dem Worte „Fristen " eingeschaltet und
statt der 88 202 , 203 , 204 die 88 202 bis 206 dxr Civil -
prozeß -Ordnung angeführt werden .

Die 88 5 bis 45 werden hierauf nach den Kommis¬
sionsanträgen angenommen , nachdem zu 8 41 Ministerial¬
direktor Eisenlohr erklärt hatte , daß der Entwurf bei
Zulassung der Nichtigkeitsbeschwerde wegen „Unzuständig¬
keit " zwar nur den Fall der Ueberschreitung der Zustän¬
digkeit , nicht auch den der Unzuständigkeitserklärung (nega¬
tiver Kompetenzkonflikt ) im Auge gehabt habe , in dem
ersteren Ausdrucke aber wohl auch der Sinn des letzteren
gefunden werden könne .

Bei den beiden folgenden Paragraphen macht Geh .
ofrath Sontag darauf aufmerksam , daß zwei von der
ommission vorgeschlagene redaktionelle Aenderungen in

den Bericht nicht ausgenommen seien : in 8 46 II soll der
letzte Absatz beginnen „in Art . 2 Abs . 2 und in Art . 4
deS Gesetzes vom 8 . November 1867 " und 8 47 soll
endigen „kann neben der Klage beim Verwaltungs - Ge¬
richtshof die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde
nicht angerufen werden " .

Mit diesen Aenderungen werden die bezeichneten Para¬
graphen angenommen . Der Schlußparagraph wird un¬
verändert genehmigt .

Die hierauf vorgenommene namentliche Abstimmung er¬
gibt die einstimmige Annahme des Gesetzes . Sodann wird
noch folgende Resolution von dem Hause beschlossen :

I . Die Erste Kammer beschließt , daß , falls die von der
Großh . Staatsregierung vorgelegten Gesetzentwürfe , die
Einführung der gemeinen Schasweiden und die Abände¬
rung der Städteordnung betr . , die verfassungsmäßige An¬
nahme bezw . Bestätigung erhalten , in dieses Gesetz noch
folgende Bestimmungen ausgenommen werden :

„ Zu § 2 als Ziff . 18 : „über die iy 8 19 des
Gesetzes , die gemeinen Schafweiden betr . , erwähnten
Rechtsstreitigkeiten " .

Zu 8 4 in Abs . 1 nach Ziff . 2 : „ gegen Ent¬
schließungen der Verwaltungsbehörden gemäß 8 28 der
Städteordnung " .

II . Die Erste Kammer ermächtigt die Großh . StaatS -
regierung , nach Eintritt der gedachten Voraussetzung bei
der Schlußfassung dieses Gesetzes die unter I bezeichneten
Bestimmungen mit aufzunehmen .

Nach Erledigung der Tagesordnung wird auf Vorschlag
der Präsidenten der Gesetzentwurf über die Braumalz¬
steuer der Budgetkomission überwiesen unter Verstärkung
der letzteren durch zwei Mitglieder , als welche Frhr .
v . Bodman und Hofrath Birnbaum sofort durch Akkla¬
mation gewählt werden .

Mit Bekanntgabe einiger neuer Einläufe durch s
Sekretariat schließt die Sitzung .

Verantwortlicher Redakteur : Karl Trost in Karlsruhe .
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ltlläolk Glosse . franlistirt ll. dl ., Ilossmarkt dir . 3. Vertreter in
Larlsrulre Kustav fromme .

iyaadel » nd Berkehr .
Handelsberichte .

Berloofnngen . Nassauische 25fl . - Loose vomJahre
1837 . Ziehung am 1 . Februar . Auszahlung am 1 . Mai 1884 .
Bei der heute begonnenen Ziehung wurden nachfolgende Gewinne
gezogen : Nr . 18550 32985 41402 45719 a 6b fl . Nr . 6101
11927 34596 48242 51678 61441 63009 89715 90886 91511
15160 28726 45707 53374 84945 a 55 fl . Am 2 . Februar
wurden gezogen : Nr . 33959 84134 a 65 ff . Nr . 25517 26431
27723 28571 56791 66649 78129 93157 96528 » 55 fl .

Finnländische 10 Thlr . - Loose vom Jahre 1868 .
Ziehung am 1 . Februar 1884 . Gezogene Serien : Nr . 110 116
216 352 430 434 648 903 1050 1238 1287 1302 1336 1370 1406
1652 1655 1776 1860 1902 2020 2152 2209 2335 2403 2466 2477

— IS Rmk-, 1 Gulden ö. W . ^ r Rmk ., 1 Franc — so Pfg .

Staatspapiere .
Baden 3»/, Obligat , fl - —

. 4 . fl . 101»/.

. 4 , M . 102' /,
Bayern 4 Obligat . M . 102 ' /,
Deutschl . 4Rei » sanl . M . 102' -, .
Preußen 4»/, "/„

'
Cons . M . 103 ' /,

. 4°/, Consols M . 102' /,
Sachsen 3°/» Rente M . 82 ' , ,
Wtbg . 4' /zObl .v .78/79 M . 105' »

. 4Obl . M . 102 ' ,
Oesterreich 4 Goldrente fl . 84' /

» 4»/° Silberr . fl . 67' / .
„ 4' /, Papierr . fl . 67 ' ,
, 5Papierr . v .1881 79 '

,
Ungarn 6 Goldrente fl . 102» ,
^ . 4 „ fl . 75 ' /. .
Italien 5 Rente Fr . 93' /, ,
Rumänien 6 Oblig . M . 103' ,
Rußland 5 Obl . v . 1862 ^ 86

. 5 Obl . v . 1877 M . 90*,.
» 5ll . Orientanl . PR . 5? ' /»
« 4Cous - V. 1880 R . 72 »/, .

dwed . 4 in Mk .
>an . 4 Ausländ . Rente
Hw . 4' /, Berns . 1877 F .
, 4»/, Bern 1880 F .
- Amer .4»/,C Pr . 189lD .
-Amer . 4 C - Pr . 1907 D .
>ypten 4 Unis . Obligat .

Bank - Aktie « .
- DeutscheR .- Bank M .
Indische Baak Thlr .

larmstädter Bank . . .
) iSc. - Kommand . Thlr .
irankf . BankvereinTblr .
) est . Kreditanstalt fl .
thei» . Kreditbank Thlr .
) . Effekt - u . Wechsel - Bk .
lO' /o einbezahlt Thlr .

Eisenbahn -Aktien
) eidelberg - Speyer Thlr .
»ess -Ludw . - Bahn Thlr .
Keckl. Friedr . - Franz M .
iOberschles .-St . Thlr .

98 " , .
60 ' /,

103 ' ,
100' ,»

112

69 '

148 ' ,
119

120 '/,
153
196

92
268 ' ,

109

127' /,

54/ .
109
203

272 »/.

2595 2606 2607 2632 2689 2925 2942 2953 3069 3081 3110 3180
8430 3559 3859 3870 4198 4227 4246 4308 4116 4442 4641 4686
5082 5261 5409 5475 5488 5561 5585 5604 5654 5823 5839 5885
5977 6008 6044 6098 6510 6744 6755 6756 6792 6874 6933 6954
7210 7218 7387 7393 7406 7418 7439 7568 7623 7642 7917 8101
8122 8160 8188 8189 8222 8295 8393 3395 8639 8681 8753 8825
9028 9125 9157 9204 9261 9307 9328 9429 9433 9466 9472 9477
9491 9600 9612 9801 10015 10676 10691 10697 10930 11000
11035 11068 11630 11987. — Dir Prämim -Ziehung findet am
I . Mai d . I . statt .

Berlin , 3 . Febr . Deutsche Reichsbank . Ueber -
sicht am 31 . Januar gegen den 23 . Januar . Aktiva . Metall¬
bestand 602 .202,000 M . . 4 - 8,919 .000 M . ; Reichs - Kassenscheine
25,147 .000 M . -s- 1 .079 .000 M : andere Banknoten 15 .350 .000 M - .

Frankfurter Kurse vom L . Februar Iv84.
4 '/, Pfälz . Maxdahn fl . 129 '/,
4 Pfälz . Nordbahn fl . 98»/,
4 Rechte Oder -Ufer Thlr . 194
8» , Thüring . Iöt . H . THlr . 216
5 Böhm . West -Bahn fl . 261' /,
5 Gal . Karl - Ludw .-B . fl . 251
5 Oest .Franz - St .- Bahnfl . 270
5 Oefl . Süd - Lombard fl . 122»/,
5 Oefl . Nordwefl fl . 156 '/,
5 , „ l -it . v . fl . 174
5 Rudolf fl . 150

Eisenbahn - Prioritäten .
4 Hess. Ludw .- B . M - 101" ,
4Pfäl, . Ludw .- B . M . 101' »/, ,. . . . . . - . . .

^
93- „

4 Elisabeth steuerpflicht . fl .
4 » steuerfrei fl .
5 Franz - Josef v . 1867 -fl.
4 / , Gal . T -Lud . 1881 fl .
5 Mähr . Gceaz -Bahn fl.
5Oest Nordwest Gold -

Obl . M .
5 Oek . Nordw . l >it . ä .. fl.
5 Oefl . Nordw . lüt . ö . fl .

37 - , .
83 »/.
72 /,

103»',

S6 ^

5 Boralberger fl . 87 '/,
5 Gotthard Hl Ser . Fr . 103
5 . .

IV „ 105 ' /, «
4 Schweiz . Central 93 " /, ,
5 Süd - Lomb . Prior , fl . 103 » «
3 Süd -Lomb . Pcior . Fr . 59
5 Oest . StaatSb .-Pcior . fl . 105 »/«
3 dto . l - VHl L . Fr . 77 '/«
3 Livor . löt . 0 . V1 u . 1>2 587 ,
5 ToScan . Central Fr . 94 ' /,

Pfandbriefe .
4 Rh . HvP . - Bk . - Pfdbr . 997 .
5 Preuß . Cent . - Bod . - Cred .

Verl, ä iio M 115
4 dto . d 100 M . 1007 «
4»/- O - st . B . Crd . - AaK . fl . 101 ' /,
5 Raff . Bod . - Cred . S . R . 86 '/,
4°/° Süd - Bod . - Cr - Pfdb . 100

Berzinsliche Loose .
3'/, Cöln Mind .Thlr . 100 125 »/ ,
4 Bayrische , 100 —
4 Badische , 100 133 '/,
4Mein .Pr .Pfdb .Thlr . 100 117 '/»

-s- 2,080 .000 M . : Wechsel 374,961 .000 M . , — 6,772 .000 M . ;
Lombardforderungen 45 .853,000 M . . -s- 1,140,000 M . : Effekten
14,449,000 M . - 5,465 .000 M . : sonstige Aktiva 25 .254,000 M . .-s- 560,000M . Passiva . Grundkapital 120.000,000M . , unver¬
ändert ; Reservefond 19,256,000 M . , unverändert : Notenumlauf
717,738 .000 M . . - 6.269/00 M . ; sonstige täglich fällig - Ver¬
bindlichkeiten 235 .830 .000 M . . -j- 3 .692,000 M . : sonstige Pas¬
siva 446 .000 M . , — 87,000 M . — Bei den Abrechnungsstellen
sind im Januar abgerechnet 930,707,700 M .

N e w - Bork , 3 . Febr . (Schlußkurse . ) Petroleum in New -
Aork S ' , . dto . m Philadelphia 9 /«. Mehl 3.50, Rother Wmre -
weizen 1 .05 ' /, . MmS (old mixed ) 61 , Havanna - Zucker 5» ' /,, .
Kaffee , Rio good fair 12' /« , Schmal , (Wilcox) 9 .85, Speck 9 '/«.
Getreidefracht nach Livervool 3»/,

rub«I - - Rmk. ». so Psg ., 1 Marl B- nko - Rml. I . so Pfg .
3 Oldenburger Thlr . 40 124
4 Oesterr . v . 1854 fl . 250 114
5 , V. 1860 „ 500 1197«
4Raab - GrazerThlr . 100 94' /,
UnverzinslicheLoofepr .Stück
Badische fl . 35 Loose —
Braunschw .Thlr .20 -Loose —
Oefl . fl . 100-Loosev . 1864 318 . -
Oesterr .Kredilloosefl . 100

von 1858 315 —
Ungar .StaatSloosefl . 100 223 .—
Ansbacherfl . 7 - Loose —
Augsburger fl . 7- Loose 28 .40
Freiburger Fr . 15 -Loose —
Mailänder Fr . 10- Lsose 14 . 70
Meininger fl .7 - Loose 27 .10
Schweb . Thlr . lO-Losse 61 .—

Wechsel « nd Sorte « .
Paris kurz Ar . 100 81.25
Wien kurz fl. 100 168.50
Amsterdam kurz fl . 100 168.70
London kurz 1 Pf . St . 20.43
Dukaten 9.49 - 53

20 Fr .- St - 16.21 -
Rnfs . Imperials 16 .68 -
SovereignS 20.31 -

Städte -Obligatione « « ni
Industrie -Aktie« .

4 Karlsruher Obl . V.1879
4 Mannheimer Obl . l (X
4Pforzheimer „ 1883
4»/, Baden - Baden ,4 Heidelberg „ 9k
4 Freiburg , I0l
4 Konstanzer „ 9!
EttliagerSvinnereio .Zs . 1
KarlSruh . Maschinenf . vto . l
Bad . Zuckers. , ohne Zs . 12f
37 «Deutsch.PH» a.20°/,>Ej . 1
4RH . Hypoth . - Bank507 ,

de, . Thl . 11i
5 Westeregela Alkali 15!
Reichsbank Discout -
Franks . Bank . DiScoat <
Tendenz : fest.



V .867 . Nr . 144 . Gemeinde Rielafinge » , Amt » ser . -« ezirkS Radolfzell .

Oeffentliche Aufforderung.
Auf Grund deS Gesetzes vom 28 . Jauuar 1874 , die öffentlichen Mah¬

nungen bei der Bereinigung der Grund - und Unterpfandsbücher betreffend ,
ergeht hiermit :

1. an sämmtliche Gläubiger die Mahnung , die seit länger als 30 Jahren
in die Bücher eingeschriebenen Einträge , insofern sie noch giltig sind,
zu erneuern ;

2 . widrigenfalls die innerhalb 6 Monaten nach dieser Mahnung nicht
erneuerten Einträge gestrichen werden ;

3 . zugleich wird kundgegeben , daß ein Vcrzeichniß der in den Büchern der
genannten Gemeinde seit mehr als 30 Jahren eingeschriebenen Einträge
in dem Gemeiodehause dahier zur Einsicht offen liegt .

Rielasingen , den 30 . Januar 1884 .
DaS Pfandgericht . Der BereinrguugSkommiffär :

Bürgermeister Frev . Rathschreiber KlemenS Mok .
B .868 . Amtsgericht Bonndorf . Gemeinde Vehlingen .

Oeffentliche Aufforderung.
Die Bereinigung der Grund - und Pfandbücher der Ge¬

meinde Uehlingen betr .
Auf Grund des Gesetzes vom 5 . Juni 1860 und vom 28 . Jauuar 1874,

die öffentliche Mahnung bei der Bereinigung der Grund - und Pfaadbücher be¬
treffend , ergeht hiermit an sämmtliche Gläubiger die Mahnung , die seit länger als
30 Jahre in den Büchern hiesiger Gemeinde eingeschriebenen Einträge , sofern
dieselben noch Giltigkeit haben , zu erneuern , andernfalls die

innerhalb sechs Monaten
nach dieser Mahnung nicht erneuerten Eiotrge gestrichen werden .

Das Verzeichniß über die in den Grund - und Pfandbüchern befindlichen
Einträge , welche über 30 Jahre bestehen , liegt im Rathszimmer dahier zur
Einsicht offen .

Uehlingen . den 30 . Januar 1884 .
DaS Pfandgericht . Der Bereinigunaskommiffär :

Bürgermeister Al brecht . R . Alb recht , Rathschreiber .

Bürgerliche Rechtspflege
Oeffeutliche Zustellungen .

B . 856 .2 . Nr . 637 . Offenburg .
Der Bierbrauer Gottlieb Koch in
Achern , vertreten durch Rechtsanwalt
Muser in Offenburg . klagt gegen den
Wirth Fridolin Wörner von Achcrn ,
z . Zt . an unbkkanuten Orten abwesend ,
wegen Forderunq aus Waarenkauf vom
Jahre 1883 und 1884 , mit dem An¬
träge auf Veruriheilung desselben zur
Zahlung von 1084 Mk . 43 Pf . nebst
6 Zins vom Klagzustellungstage ,
und ladet den Beklagten zur münd¬
lichen Verhandlung des Rechtssteeils
vor die Civilkammer I . » . des Großh .
Landgerichts zu Offenburg auf

Dienstag den 8 . April 1884 ,
Vormittags 9 Uhr ,

mit der Aufforderung , einen bei dem
gedachten Gerichte zugelaffenen Anwalt
zu bestellen .

Zum Zweck der öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Offenburg , den 30 . Januar 1884 .
Die Gerichtsschreiberei

des Großh . bad . Landgerichts .
Thoma .

B .858 . 2. Nr . 2189 . Mannheim .
Der Taglöhner Johann Gumbel in
Mannheim , vertreten durch Rechtsan¬
walt König , klagt gegen seine Ehefrau ,
Elisabetha , geb . Röfinger von da , zur
Zeit an unbekannten Orten abwesend ,
wegen Ehebruchs und grober Verun¬
glimpfung , mit dem Antrag auf Schei¬
dung der zwischen den Streittheilen im
Jahre 1867 in Feudenheim geschloffe¬
nen Ehe , und ladet die Beklagte zur
mündlichen Verhandlung des Rechts¬
streits vor die erste Civilkammer des
Großh . Landgerichts zu Mannheim auf

Mittwoch den 9 . April 1884,
Vormittag - 9 Uhr ,

mit der Aufforderung , einen bei dem
gedachten Gerichte zugelaffenen Anwalt
zu bestellen .

ZumZwecke der öffentlichenZustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Mannheim , den 30 . Januar 1884 .
Huffschmid ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Landgerichts .

C .390 .2 . Civ . - Nr . 2122 . Karlsruhe .
Kaufmann A . Rettig von Ettlingen ,
vertreten durch Rechtsanwalt vr . Fried¬
berg dahier , klagt gegen Karl Kiefer
von Rüppurr , jetzt an unbekannten
Orten abwesend , aus Pacht und Kauf ,
mit dem Anträge , auf vorläufig voll¬
streckbare Veruriheilung des Beklagten
zur Zahlung von 194 Mark , Ein Hun¬
dert neunzig vier Mark , nebst 5 °/» Zins
vom Klagzustellungstag unter Kosten¬
folge , und ladet den Beklagten zur
mündlichen Verhandlung des Rechts¬
streits vor das Großh . Amtsgericht zu
Karlsruhe auf

Dienstag den 18 . März 1884 ,
Vormittags 9 Uhr .

Zum Zweck der öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Karlsruhe , den 26 . Januar 1884 .
W . Frank ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Amtsgerichts .

B .859 . 2 . Nr . 4245 . Heidelberg .
Hermann Karlsruher . Kaufmann zu
Heidelberg , klagt gegen Bäcker Jakob
Hehl von Eppelheim , z . Zt . an unbe¬
kannten Orten abwesend , aus Kauf von
Mehl und Kleie vom Jahr 1883 , mit
dem Anträge auf Verurtheilung des
Beklagten zur Zahlung von 130 Mark
75 Pf . und auf vorläufige Vollstreckbar¬
keitserklärung des ergehenden UrtheilS .und ladet den Beklagten zur mündlichen
Verhandlung deS Rechtsstreits vor das
Großh . Amtsgericht zu Heidelberg —
Zimmer Nr . 1 — auf

Dienstag den 18. März 1884 ,
Vormittags 9 Uhr .

ZumZwecke der öffentlichenZustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt

gemacht .
Heidelberg , den 29 . Januar 1884 .

Der Gerichtsschreiber
deS Großh . bad . Amtsgerichts :

B raungart .
Aufgebote .

B . 843 3 . Nr . 2800 . Mannheim .
Die Firma Josef Stauch Nachfolger
in Heidelberg hat den Antrag auf
Amortisation eines von ihr am 11 . Ok¬
tober 1883 auf I . Henning er in
Mannheim gezogenen und von diesem
acceptirlen Wechsels über 2253 Mark
80 Pf , zahlbar zwei Monate nach «lato
in Mannheim , welcher verloren gegan¬
gen ist , gestellt .

Es wild deßhalb der Inhaber des
Wechsels aufgefordert , spätestens in
dem auf

Dienstag den 12 - August 1884,
Vormittags 10 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgericht V . bier-
selbst bestimmlen Aufgebotstermine seine
Rechte anzumelden und den Wechsel
vorzulegcn , widrigenfalls die Kraftlos -
eiklärung desselben erfolgen wird .

Mannheim , den 21 . Januar 1884.
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgerichts :
F . Meier .

B .834 . 2 . Nr . 733 . Durlach . Jakob
Friedrich Kindler Ehefrau , Friederike ,
geb . Farr von Wilferdingen , z . Zt . in
Karlsruhe , besitzt auf Gemarkung Wil¬
ferdingen folgende Liegenschaften :

a . 14 a 17 m Acker im untern Grund ,
neben Wilhelm Zachman » und
Jakob Zachmann ,

b . 6 a 65 m Acker in der Weibisch
oder Kalk , neben Philipp Jakob
Zachmann und Friedrich Farr .

o. 4 a 42 m Wiesen im Bruch , neb .
Heinrich Farr und Jakob Friede .
Zachmann ,

und hat , da es ihr an einem sicheren
Erwerbstitel hierüber gebricht , die Ein¬
leitung des Aufgebotsverfahrens be¬
antragt .

Es werden nun alle Diejenigen , welche
an den obigen Liegenschaften in den
Grund - und Pfandbüchern nicht einge¬
tragene und auch sonst nicht bekannte
dingliche oder auf einem Stammguts -
oder Familiengutsverbande beruhende
Rechte haben oder zu haben glauben ,
aufgefordert , solche spätestens in dem aus

Freitag den 28 . März l . I -,
Vormittags 9 Uhr ,

bestimmten Termin bei Großh . Amts¬
gericht hier anzumelden , widrigenfalls
auf Antrag die nicht anaemeldcten An¬
sprüche für erloschen erklärt werden .

Durlach , den 25 . Januar 1884.
Großh . bad . Amtsgericht .

Zur Beurkundung .
Der Gerichtsschreiber :

Sigmund .
SoukmSverfatzre ».

B .851.2 . Nr . 1285 . Radolfzell .
Ueber das Vermögen des Buchbinders
Wilhelm Bender in Singen wird
heute am 31 . Januar 1884 , Vor¬
mittags ' /- II Uhr , das Konkursver¬
fahren eröffnet .

Herr Adolf Fritsch dahier wird zum
Konkursverwalter ernannt .

KonkurSforderungen sind bis zum
21 . Februar 1884 bei dem Gerichte
anzumelden .

Es wird zur Beschlußfassung über die
Wahl eines anderen Verwalters , sowie
über die Bestellung eines GläubigerauS -
schnffes und einiretenden Falls über
die in 8 120 der KonkurSordnung be -
zeichnetcn Gegenstände und zur Prüfung
der angemeldeten Forderungen auf

Freitag den 29 . Februar 1884,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Unterzeichneten Gerichte Termin
anbcraumt .

Allen Personen , welche eine zur Kon¬
kursmasse gehörige Sache in Besitz haben
oder zur Konkursmasse etwas schuldig
sind , wird aufgegeben , nichts an den
Gememschuldner zu verabfolgen oder
zu lersten, auch die Verpflichtung auf¬
erlegt . von dem Besitze der Sachemld von den Forderungen , für welche
sie aus der Sache abgesonderte Befrie¬

digung in Anspruch nehmen , dem Kon¬
kursverwalter bis zum 21 . Februar
1884 Anzeige zu machen .

Großh . Amtsgericht zu Radolfzell .
Der Gerichtsschreiber :

Häusler .
Konkursverfahren .

B .866 . Nr . 1222 . Triberg . DaS
Konkursverfahren über das Vermögen
deS ZimmermannS Josef Göppert
von Schönwald wurde durch Beschluß
Großh . Amtsgerichts hier vom Heuti¬
gen wegen Mangels an Maffevermögen
gemäß 8 190 K .O . eingestellt .

Triberg , den 30 . Januar 1884 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgericht - :
Kopf .

vermögeoSabsoudernnken .
B .873 . Nr . 704 . Offenburg . Die

Ehefrau deS Emil Hechinger von
Kubbach , Veronika , geb . Huber , vertr .
durch Rechtsanwalt Bumiller , hat gegen
ihren genannten Ehemann Klage auf
Vermögensabsonderung erhoben und ist
zur Verhandlung dieser Sache vor der
Civilkammer II des diesseitigen Gerichts
Termin auf

Donnerstag den 20 . Mär » l . I . ,
Vormittags 8 '/, Uhr ,

bestimmt , was hiermit zur Kenntuiß der
Gläubiger gebracht wird .

Offen bürg , den 1 . Februar 1884 .
Die Gerichtsschreiberei

des Großh . bad . Landgerichts .
Wolf .

B .871 . Nr . 2274 . Mannheim . Die
Ehefrau deS SchusterS Adam Ewald ,
Maria , geb . Mohr in Schriesheim ,
hat gegen ihren Ehemann bei diesseiti¬
gem Landgerichte eine Klage mit dem
Anträge eingereicht , sie für berechtigt
zu erklären , ihr Vermögen von dem
ihres Ehemannes abzusondern . Termin
zur Verhandlung hierüber ist auf

Mittwoch den 26 . März 1884 ,
Vormittags 9 Uhr .

bestimmt . Dies wird zur Kenntniß -
nahme der Gläubiger andurch ver¬
öffentlicht .

Mannheim , den 31 . Januar 1884 .
Gerichtsschreiberei

des Großh . bad . Landgerichts .
Huffschmid .

B .870 . Nr . 760 . Fr ei bürg . Durch
Urtbeil der II . Civilkammer des Großh .
Landgerichts Freiburg vom Heutigen
wurde die Ehefrau des Gustav Ritter ,
Maria Rosa , geb . Schneider in Wehr ,
für berechtigt erklärt , ihr Vermögen
von demjenigen ihres Ehemannes abzu¬
sondern .

Freiburg , den 24 . Januar 1884.
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Landgerichts :
E . Müller .

B . 857 . Nr . 1598 . Mannheim -
Die Ehefrau deS TapezierS Georg
Keller , Emma Elisabetha , geborne
Wangner in Heidelberg , wurde durch
Urthcil der Civilkammer II deS Großh .
Landgerichts Mannheim vom 5 . Januar
d . I . für berechtigt erklärt , ihr Vermö¬
gen von dem ihres Ehemannes abzu¬
sondern .

Dies wird zur Kenntnißnahme der
Gläubiger andurch veröffentlicht .

Mannheim , den 22 . Januar 1884 .
Gerichtsschreiberei

des Großh . bad . Landgerichts .
Mechler .

Berschollkllheitsverfahreu .
B .829 . Nr . 1132 . Buchen . Das

Großh . Amtsgericht zu Buchen hat
unterm Heutigen folgenden Beschluß
erlassen :

Da Franz Gottlob Dietz von Det¬
tingen in Württemberg , geboren am
17 . Juni 1855 , innerhalb Jahresfrist
nach diesseitiger Aufforderung vom 10.
Januar 1883 , Nr . 528 , keine Nachricht
von sich gegeben hat , wird derselbe für
verschollen erklärt und die Nacherben ,
Jutiana Friedrich , Ehefrau deS Küfers
Rudolf Grimm , und Anton Friedrich ,
Fabrikarbeiter , beide in Mannheim , so¬
wie Katharina Friedrich , Ehefrau des
Schuhmachers Josef Pfeiffer in Buchen ,in den fürsorglichen Besitz seines Ver¬
mögens eingesetzt.

Buchen , den 28 . Januar 1884 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgerichts :
Oppenheimer .
Entmündigungen .

B .835 . Nr . 1523 . Ueberlinge «.
Die ledige 36 Jahre alte Sitta Fischer
von Weildorf wurde durch diesseitigen
Beschluß von heute . Nr . 1522 , wegen¬
dauernder Gemüthsschwäche im Sinne
des L .R S . 439 entmündigt .

Ueberlingen , den 26 . Januar 1864 .
Großh . bad . Amtsgericht .

v . Woldeck .
B .828 . Nr . 970 . Buchen . Der

62 I . alte ledige Dienstknecht Michael
Henn van Laudenberg wurde durch
diesseitigen Beschluß vom Heutigen , Nr .
1091 , im Sinne des L .R .S . 489 ent¬
mündigt .

Buchen , den 28 . Januar 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Spiegclhalter .
Bekauntmachnng .

B .863 . Nr . 1608 . Baden . Rudolf -
Steinmetz von Baden wurde durch
Erkenntniß vom 29 . Dezember 1883 ,
Nr . 139 , gemäß L . R .S . 513 a . für
mundtodt erklärt und Herr Bankier
F . C . Joerger in Baden als Vor¬
mund für denselben bestellt .

Baden , den 26 . Januar 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht .

F . Müller .
Krätz .

Erbvorladung .
C .407 . SinSheim . Die volljäh¬

rigen Kinder der Metzger Balthasar
Lauer Eheleute von Heidelberg :

1 . Marie Lauer , geb . den 4 . No¬
vember 1855 , ledig ,

2 . Karl Lauer , geb. den 9. Juni
1857 , Mechaniker ,

3 . Friedrich Lauer , geb . den 16.
März 1859, Metzger ,

4 . Georg Lauer , geb. den 6 . De¬
zember 1860, Comptoirift ,

5- Susanna Lauer , geb . den 9.
Mai 1864, ledig .

alle unbekannt wo abwesend . sind zur
Ebschaft ihrer am 20 . Oktober 1883
verstorbenen Großmutter , der Susanna ,
geb . Kolb , Wittwe des Altbürger -
meisters Georg Michael Hönig von
Hoffenheim , mitberufen .

Dieselben , bezw . deren etwaige Rechts¬
nachfolger werden hiermit aufgefordert ,
diese ihre Erbanspiüche

innerhalb drei Monaten
bei dem Unterzeichneten geltend zu ma¬
chen. widrigenfalls die Erbschaft ledig¬
lichDenjenigen zugetheilt würde , welchen
sie zukäme , wenn die Borgeladeoen zur
Zeit des ErbanfallS richt mehr am
Leben gewesen wären .

Sinsheim , den 23 . Januar 1884.
Großh . Notar
I . P . Edler .

HaudelSregisterrmtrage .
B -860. Nr . 724 . Müllheim . Zu

O . Z . 188 des Firmenregisters — Firma
R . Kaiser hier — wurde heute ein¬
tragen :

Ehevertrag deS Inhabers ä . ä.
Schlierigen , den 7 . Januar 1884 ,
mit Sophie Giß von Riedlingen ,
nach dessen Art . I die Eheleute
zur Normirung der vermögens¬
rechtlichen Verhältnisse ihrer Ehe
die gesetzliche Gütergemeinschaft
mit dem Geding erwählten , daß
mit Ausahme von 50 Mark ,
welche jeder Theil iu die Güter¬
gemeinschaft einwirft , alles gegen¬
wärtige und künftige , fahrende u .
liegenfchaftliche Aktiv- und Passiv »
vermögen von der Gemeinschaft
ausgeschlossen und als verliegen -
schaftet Sondergut bleiben soll .

Müllheim , den 30 . Januar 1884.
Großh . bad . Amtsgericht .

Rüttinger .
B .801 . Bruchsal . In das Handels -

(Firmen - ) Register wurde eingetragen :
a. Nr . 21,984 . Am 13 Dez . 1883,

unter O .Z . 401 . Firma : „ Anton
Weikgenannt in Bruchsal .

" In¬
haber der Firma ist : Anton Weik¬
genannt , Bierbrauer in Bruchsal .
Derselbe ist verheirathet mit Ma¬
ria , geb. Weber von hier .

Nach dem mit Maria , geborne
W - ber von hier , errichteten Ehe¬
vertrag sind die ehelichen Güter¬
rechtsverhältnisse nach L .R . S . 1500
geregelt .

b . Nr . 22,409 . Am 18. Dezbr . 1883,
unter O .Z . 402 . Firma : „ Hein¬
rich Weckesser in Bruchsal . "

Inhaber der Firma ist : Hein¬
rich Weckeffer, Bierbrauer in Bruch¬
sal . Ehevertrag mit Magdalena »
geb . Walter von Oftersheim , vom
1 . Mai 1872 . Inhaltlich desselben
sind die ehelichen Güterrechtsver -
hältniffe nach L .R . S . 1500 ge¬
regelt .

o . Nr . 22 .411 . Am 18. Dezbr . 1883,
unter Ordn .Z . 403 . Firma : „ A.
Helmling in Bruchsal .

" In¬
haber der Firma ist : August Helm -
ling , Bierbrauer in Bruchsal .

Derselbe ist verheirathet seit 1872
mit Anna , geb . Bopp von hier ,
ohne Errichtung eines Ehevertrags .

6. Nr . 22 .402 . Am 19. Dezbr . 1883,
unter O .Z . 304 . Firma : „ Eugen
Greulich in Bruchsal .

" Inhaber
der Firma ist : Eugen Greulich ,Bierbrauer in Bruchsal .

Ehevertrag mit Rosa Kramer
von hier , ä . ä . 28 . Novbr . 1881,
wonach der L.R .S . 1500 für die
Regelung der ehelichenGüterrechts -
verhältniffe maßgebend sein soll.e . Nr . 22,486 . Am 20 . Dezbr . 1883,unter Ordn . Z . 405 . Firma : „ B .
Greulich in Bruchfal .

" Ehe¬
vertrag mit Elisabetha,,geborne
Buffo von hier . vom 27 . April
1874 . Der L -R . S . 1500 ist be¬
züglich der ehelichen Güterrechts -
verhältuisse maßgebend .

Bruchsal , den 20 . Dezember 1883.
Großh . bad . Amtsgericht .

Schätz .
B .824 . Bruchsal . In das Gesell -

schaftsregifler wurde eingetragen :». Nr . 21,539 . Zu O -Z . 105 . un¬
term 5 . Dezember 1883 . Firma
„ Ernst Wertheimer Söhne "
iu Bruchsal : „ Emil Wertheimer
von hier ist zum Prokuristen er¬
nannt . "

d . Nr . 605 6 . Zu O .Z . 117 , unterm
31 . Dez . 1883 . Firma „ Katzen¬
maier und Müller " im Forst -
hauS bei Nendorf : „ Die Gesell¬
schaft hat sich am 20 . Dezember
1883 aufgelöst . Aktiva u . Passiva
gehen auf Martin Katzenmaier
über , welcher das Geschäft unter
der neuen Firma :

„ M . Katzenmaier "
weiterführt .

"
Bruchsal , den 31 . Dezember 1883.

Großh . bad . Amtsgericht .
0r . Betzinger .

B .823 . Nr . 21,662 . Bruchsal . Zu
O .Z . 4 des GesellfchaftSregisters wurde
heute eingetragen :

Druck und Verlag der G . Brauu ' scheu Hofbuchdruckerei .

„ Ja der am 22 . November 1883 z«
Mannheim stattgefundenen außerordent¬
lichen Generalversammlung der Aktio¬
näre der badischen Gesellschaft für
Zuckerfabrikation wurde beschlossen:

Die bisherige Fassuga des 8 15 der
Gesellschaftsstatuten wird aufgehoben
und an deren Stelle folgende gesetzt:

§ 15 - Es wird ein Reservefond vo»
mindestens zwanzig Prozent des Aktiv¬
kapitals gebildet , welcher für Deckuna
außerordentlicher Ausgaben oder etwai¬
ger Verluste dienen soll . Er kann im
Geschäft oder nach Beschluß deS Auf¬
sichtsraths in zinstragenden deutschen
Staatspapieren oder in guten Hypo¬
theken angelegt werden . Ueber die Ver¬
wendung desselben beschließt der Äuf -
sichtsrath mit der Zustimmung des Aus¬
schüsse».

Bruchsal , den 31. Dezember 1883 .
Großh . bad . Amtsgericht .

1>r . Betzinger .
B .774 . Nr . 1579 . Villingen . Unter

Ordn .Z . 191 deS dieff. Firmenregisters
wurde unterm Heutigen eingetragen :

„ Klostermüller HaaS ", Mühle »
Frucht - u . Mehlhandel in St . Georgen .
Inhaber : Andreas Haas , Klostermüller
in St . Georgen .

Ehevertrag ck. ä . St . Georgen , den
9 . Januar 1861 , mit Karoliue Zuck-
schwerdt von St . Georgen , wonach nach
Artikel 2 die Braut die Summe vo»
3000 fl . , der Bräutigam die Summe
von 2000 fl . von seinem und ihrem
Vermögen von der Gemeinschaft aus -
schließt, während alles übrige , liegende
und fahrende , gegenwärtige und zukünf¬
tige Vermögen beider Verlobten in die
Gemeinschaft eingelegt wird .

Villingen , den 22 . Januar 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Könige .
B .827 . Nr . 3922 . Heidelberg .

Die Firma „ Karl Abenheimer " ia
Heidelberg , eingetragen °ut> O . Z . 408
des Firmenregisters , ist erloschen-

Heidelberg , den 26 . Jauuar 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Büchner .
Strafrecht - Pflege .

Ladungen .
C .411 .3 . Nr . 1751 . Donaueschin -

gen . Der 24 Jabre alte Landwirth
Anton Matt vo» Neudingen , zuletzt
wohnhaft daselbst , und der 26 Jahre
alte Zimmermann Friedrich Gottlieb
Zwink von Stemheim , königl . württ .
Oberamts Marbach , zuletzt wohnhaft
dahier , werden beschuldigt , als beur¬
laubte Reservisten ohne Erlaubniß aus¬
gewandert zu sein,

Uebertretung gegen 8 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs .

Dieselben werden auf
Freitag den 14. März 1884,

Vormittags 9 Uhr ,
vor daS Großh . Schöffengericht dahier
zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldigtemAusbleiben wer¬
den dieselben auf Grund der nach 8 472
der Strafprozeßordnung von dem Kgl .
Landwehrbezirks - Kommando zu Donau -
eschingen ausgestellten Erklärungen ver -
urtbeilt werden .

Donaueschingen , 24 . Januar 1884 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Amtsgerichts :
Willi .

C .440 . 1 . Nr . 1971 . Lörrach . Fri¬
dolin Schweitzer von Reuthe , zuletzt
in Stetten , und Gustav Adolf Rotzler
vonDoffenbach , zuletzt in Lörrach , wer¬
den beschuldigt , als beurlaubte Reser¬
visten ohne Erlaubniß ausgewandert
zu sein , ohne von der bevorstehenden
Auswanderung der Militärbehörde An¬
zeige erstattet zu haben ;

Uebertretung gegen 8360 ° R .St . G . B .
Dieselben werden auf Anordnung de-

Großh . Amtsgerichts auf
Mittwoch den 26 . März d . I . ,

Vormittags 8 Uhr ,
vor das Großh . Schöffengericht Lörrach
zur Hauptverhandlung geladen .

Bei unenischuldigtem Ausbleiben wer¬
den dieselben auf Grund der nach 8 472
St .P O . von dem Königl . Landw . hr -
bezirks - Kommando zu Lörrach ausge¬
stellten Erklärungen verurtheilt werden .

Lörrach , den 23 . Januar 1884 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Der Gerichtsschreiber :
Appel .

C .423 . 3 . Nr . 1789 . Konstanz .
Johann Förster , geb . 24 . Dezbr . 1861

zu Heudorf , zuletzt wohnhaft daselbst »
Johann Dreher , geb . 15 . Febr . 1861

zu Nusplingen , zuletzt wohnhaft in
Stetten a . k. M ,

Johann Schnetzler , geboren 25 . Juni
1863 zu Heudorf , zuletzt wohnhaft
daselbst .

werden zur Hauvtverhandlung über die
gegen sie erhobene Anklage : als Wehr¬
pflichtige in der Absicht , sich dem Ein¬
tritt in den Dienst des stehenden Heeres
oder der Flotte zu entziehen , obne Er -
laubnih das Bundesgebiet verlassen oder
nach erreichtem militärpflichtigem Alter
sich außerhalb des Bundesgebiets auf -
gehalten zu haben — Vergehen gegen
8 140 Ziff . 1 St . G .B . — auf

Freitag den 21 . März 1884 ,
Vormittags 8 ^/, Uhr ,

vor die Strafkammer I des Gr . Landge¬
richt» Konstanz mit der Warnung ge¬
laden , daß im Falle ihres unentschul -
digten Ausbleibens zur Hauptvei Hand¬
lung werde geschritten und sie auf Grund
der in 8 472 St .P .O . bezeichneten Er¬
klärung werden verurtheilt werden .

Konstanz , den 30 . Januar 1884 .
Der Großh . Staatsanwalt :

Knörzer .
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